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Briefkasten der Redaktion
Nach Holland: § 194 des neuen Schweiz. Strafgesetzes lautet

wörtlich wie folgt:
,,Wer eine unmündige Person des gleichen Geschlechtes

im Alter von mehr als sechzehn Jahren zur Vornahme oder
zur Duldung unzüchtiger Handlungen verführt (von uns
gesperrt),

wer von einer Person gleichen Geschlechts durch den
Mißbrauch ihrer Notlage oder ihrer durch ein Amts- oder
Dienstverhältnis oder auf ähnliche Weise begründeten
Abhängigkeit die Duldung oder die Vornahme unzüchtiger
Handlungen erlangt,

wer gewerbsmäßig mit Personen gleichen Geschlechts
unzüchtige Handlungen verübt,

wird mit Gefängnis bestraft.''
Die Ausführungen von Ma. in Nr. 11 des ,,Menschenrecht"

haben doch ausdrücklich betont, daß dieser § solche Fälle
betrifft, wo von Verführung von Jugendlichen unter 20 Jahren
gesprochen werden kann. Tatsächlich ist dieser Artikel ein spez.
Ausnahme-Gesetz gegen die Homoeroten. Wer aber den Kampf
der Meinungen über die Frage der Homosexualität im National-
und Ständerat verfolgt hat, muß sich, sagen, daß tatsächlich nicht
mehr erreicht werden konnte, trotzdem diese Ausnahme gegen
die Homoeroten ungerecht ist, da sie für den heterosexuellen
Verkehr diesen Schutz nicht kennt.

An B.B., Biel: Fehlen Ihnen noch weitere, frühere Nummern
des ,,Menschenrecht" Wenn ja, dann berichten Sic nochmals.
Herzlichen Dank und Gruß.

Art L. M., Bern: Das große ,,Herbstfest" findet Ende September
oder Anfangs Oktober statt. Das definitive Datum wird in einer
der nächsten Nummern unserer Zeitung bekanntgegeben. Es
wird uns freuen, Sie und unsere lieben Berner Kollegen dabei wieder

begrüßeil zu können.

An unsere Mitglieder und Gäste!
Ab 1. September sind die Klubabende wieder

Mittwoch, Samstag und Sonntag ab 8 Uhr.
Bei unfreundlicher Witterung an Sonntagen schon von
Nachmittags 4 Uhr an. Jeder anständige Artkollegc und -Kollegin hat
Zutritt und ist freundlich eingeladen.

Am 2 0. 21. August halten wir das übliche
Monats-Festchen ah (Freinacht).

Ebenso am 3 ' 4 Sept e ni b e r mit reichem Unterhaltungsprogramm

im künstlerisch geschmückten Klublokal, Motto: ,,ln
Hawaii". Zu zahlreichem Besuche ladet herzlich ein

Leitung und ,,Liga f. AI."
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